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Prüfungsordnung für den  
"Bachelorstudiengang Business  

Administration in mittelständischen  
Unternehmen" an der Carl von  

Ossietzky Universität Oldenburg 
 
 

vom 06.05.2009  
 
 

Der Fakultätsrat der Fakultät II der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg hat die Neufassung 
der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 
Business Administration in mittelständischen Unter-
nehmen beschlossen. Sie wurde gemäß § 37 Abs. 
1 NHG vom Präsidium genehmigt.  
 
 

§ 1 
Studienziele 

 
(1) Der Bachelor-Studiengang Business Administ-
ration für (Nachwuchs-) Führungskräfte in mittel-
ständischen Unternehmen vermittelt wissenschaft-
lich fundierte, analytische Fähigkeiten und vertiefte 
branchenunabhängige Kenntnisse im Bereich der 
Wirtschaftswissenschaften. Das Studium ist durch 
ein praxisbezogenes und internetgestütztes Lern-
design auf berufstätige Studierende zugeschnitten. 
Die Absolventinnen und Absolventen dieses Stu-
diengangs sind für berufliche Tätigkeiten in den 
entsprechenden Berufsfeldern und zum Studium 
von Masterstudiengängen qualifiziert. 
 
(2) Die Absolventinnen und Absolventen verfügen 
über ein breites und integriertes Wissen und Ver-
stehen der Wirtschaftswissenschaften, insbesonde-
re der Betriebswirtschaftslehre. Sie verfügen über 
ein kritisches Verständnis der wichtigsten Theorien, 
Prinzipien und Methoden und sind in der Lage ihr 
Wissen vertikal, horizontal und lateral zu vertiefen. 
Ihr Wissen und Verstehen entspricht dem Stand der 
Fachliteratur und schließt vertiefte Wissensbestän-
de auf dem aktuellen Stand der Forschung in ihrem 
Lerngebiet ein. 
 
(3) Die Absolventinnen und Absolventen können 
ihr Wissen und Verstehen auf ihre Tätigkeit oder 
ihren Beruf anwenden und Problemlösungen und 
Argumente in ihrem Fachgebiet erarbeiten und wei-
terentwickeln (instrumentale Kompetenz). Sie sind 
in der Lage, relevante Informationen in den ein-
schlägigen Fachgebieten zu sammeln, zu bewerten 
und zu interpretieren. Sie können daraus wissen-
schaftlich fundierte Urteile ableiten, die gesell-
schaftliche, wissenschaftliche, und ethische Er-
kenntnisse berücksichtigen. Sie gestalten selbstän-
dig weiterführende Lernprozesse (systemische 
Kompetenz). Die Absolventinnen und Absolventen 
verfügen über die kommunikative Kompetenz, fach-
bezogene Positionen und Problemlösungen zu for-
mulieren und argumentativ zu verteidigen. Sie kön-
nen sich mit Fachvertretern und Laien über Infor-

mationen, Ideen, Probleme und Lösungen austau-
schen sowie Verantwortung in einem Team über-
nehmen. 
 
 

§ 2  
Zweck der Prüfungen 

 
(1) Die Gesamtheit aller Bachelor-Modulprüfungen 
bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des 
Bachelorstudiums. Die Anforderungen an diese 
Prüfungen sichern den Standard der Ausbildung im 
Hinblick auf die Regelstudienzeit und die Studienin-
halte, die an den Anforderungen der beruflichen 
Praxis ausgerichtet sind. 
 
(2) Durch die Gesamtheit aller Bachelor-Modul-
prüfungen soll festgestellt werden, ob die oder der 
Studierende die für den Übergang in die Berufspra-
xis bzw. in einen Masterstudiengang notwendigen 
Fachkenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten er-
worben hat und im Stande ist, nach wissenschaftli-
chen Grundsätzen zu arbeiten. 
 
 

§ 3  
Hochschulgrad 

 
Sind alle Prüfungsleistungen erbracht, verleiht die 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg durch die 
Fakultät für Informatik, Wirtschafts- und Rechtswis-
senschaften den Hochschulgrad „Bachelor of Arts 
(B.A.)“ und stellt darüber eine Bachelor-Urkunde 
(Anlage 1) aus. Auf Antrag wird die Urkunde in eng-
lischer Sprache ausgefertigt (Anlage 1a). 
 
 

§ 4  
Dauer und Umfang des Studiums 

 
(1) Die Studienzeit des Weiterbildungsstudien-
gangs Business Administration in mittelständischen 
Unternehmen beträgt acht Semester bzw. vier Stu-
dienjahre (Regelstudienzeit). Das Studium kann nur 
im Teilzeitmodus absolviert werden. 
 
(2) Das Lehrangebot und die Prüfungsanforderun-
gen sollen so gestaltet werden, dass die Studieren-
den die studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
innerhalb der Regelstudienzeit abschließen können. 
 
 

§ 5  
Gliederung des Studiums 

 
(1) Das Studium umfasst Prüfungsleistungen im 
Umfang von 180 Kreditpunkten. 
 
(2) Das Studium gliedert sich in einen Pflicht- und 
einen Wahlpflichtbereich. Insgesamt besteht das 
Studium aus 20 Pflicht- und Wahlpflichtmodulen (s. 
Anlage 3) sowie einem verpflichtenden Bachelorar-
beits-Modul (Forschungskolloquium in Kombination 
mit der Bachelorarbeit). 



28.05.2009 Amtliche Mitteilungen / 28. Jahrgang – 2/2009  
 
 

139 

§ 6  
Prüfungsausschuss, Prüfungsamt 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur 
Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung 
zugewiesenen Aufgaben wird aus Mitgliedern der 
Fakultät bzw. des Programmmanagements ein Prü-
fungsausschuss gebildet. Ihm gehören fünf stimm-
berechtigte Mitglieder an: drei Mitglieder, welche 
die Gruppe der Hochschullehrenden vertreten, ein 
Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt, sowie 
ein Mitglied der Studierendengruppe. Ist eine Mitar-
beitergruppe nicht vorhanden, fällt dieser Sitz der 
Gruppe der Hochschullehrenden zu. Der Vorsitz 
und der stellvertretende Vorsitz werden von einem 
Mitglied der Gruppe der Hochschullehrenden aus-
geübt; sie und die weiteren Mitglieder des Prü-
fungsausschusses sowie deren ständige Vertretun-
gen werden durch die jeweiligen Gruppenvertretun-
gen im Fakultätsrat gewählt. Das studentische Mit-
glied hat bei der Auswertung und Anrechnung von 
Prüfungs- und Studienleistungen nur beratende 
Stimme. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung 
der Prüfungen sicher. Er trägt dafür Sorge, dass die 
Bestimmungen des niedersächsischen Hochschul-
gesetzes (NHG) und dieser Prüfungsordnung ein-
gehalten werden. Das Akademische Prüfungsamt 
führt die Prüfungsakten. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüs-
se mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als nicht ab-
gegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 
Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter die oder der 
Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende und 
ein weiteres Mitglied der Gruppe der Hochschulleh-
renden, anwesend sind. 
 
(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses beträgt zwei Jahre, die des studentischen 
Mitglieds ein Jahr. Eine Wiederwahl ist möglich. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Ge-
schäftsordnung geben. Über die Sitzungen des 
Prüfungsausschusses wird eine Niederschrift ge-
führt. Die wesentlichen Gegenstände der Erörte-
rungen und die Beschlüsse des Prüfungsausschus-
ses werden in der Niederschrift festgehalten. 
 
(6) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse wi-
derruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden 
Vorsitz übertragen. Die oder der Vorsitzende wird 
vom Akademischen Prüfungsamt bei allen nach 
dieser Prüfungsordnung anfallenden Verwaltungs-
vorgängen unterstützt. 
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses ha-
ben das Recht, an den Prüfungen beobachtend 
teilzunehmen. 
 

(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind 
nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses und deren Vertretungen unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentli-
chen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten. 
 
(9) Der Prüfungsausschuss weist die Studieren-
den in geeigneter Weise auf die wesentlichen für 
sie geltenden Prüfungsbestimmungen hin. 
 
(10) Der Prüfungsausschuss kann beschließen, 
dass Entscheidungen und andere Maßnahmen, die 
nach dieser Prüfungsordnung getroffen werden, 
insbesondere die Melde- und Prüfungstermine, Prü-
fungsfristen sowie Prüfungsergebnisse, hochschul-
öffentlich bekannt gemacht werden. Dabei sind da-
tenschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten. 
 
 

§ 7  
Prüfende und Beisitzende 

 
(1) Die studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
(§ 11 Abs. 2) werden durch die für die Module fach-
lich zuständigen und prüfungsberechtigten Mitglie-
der und Angehörige dieser oder einer anderen Uni-
versität oder gleichgestellten Hochschule abgenom-
men. Im Ruhestand befindliche oder entpflichtete 
Professorinnen und Professoren haben das Recht, 
Prüfungen abzunehmen. 
 
(2) Die Prüfenden werden vom Fakultätsrat mit 
Verabschiedung des Modulangebotes bestellt. 
 
(3) Zur prüfungsberechtigten Person darf nur be-
stellt werden, wer mindestens die durch die Prüfung 
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation 
besitzt. Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass 
diese Personen in dem entsprechenden Prüfungs-
fach oder einem Teilgebiet des Prüfungsfaches zur 
selbständigen Lehre berechtigt sind. 
 
(4) Für mündliche Prüfungen können Beisitzende 
hinzugezogen werden, die kein Bewertungs- und 
Fragerecht haben. Sie müssen mindestens die 
durch die Prüfung festzustellende oder eine gleich-
wertige Qualifikation besitzen. 
 
(5) Die Modulprüfungen werden in der Regel von 
einer oder einem Prüfenden bewertet. 
 
 

§ 8  
Anrechnung von Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsleistungen, die in akkreditierten Stu-
diengängen an Hochschulen im europäischen 
Hochschulraum oder an Berufsakademien erwor-
ben wurden, können angerechnet werden, soweit 
die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Die Gleichwer-
tigkeit ist festzustellen, wenn Prüfungsleistungen in 
Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjeni-
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gen dieses Studiengangs im Wesentlichen entspre-
chen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, son-
dern eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen. Für 
die Feststellung der Gleichwertigkeit eines auslän-
dischen Studiengangs sind die von der Kultusminis-
terkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz 
gebilligten Äquivalenzvereinbarungen oder andere 
zwischenstaatliche Vereinbarungen maßgebend. 
Soweit Vereinbarungen nicht vorliegen oder eine 
weitergehende Anrechnung beantragt wird, ent-
scheidet der Prüfungsausschuss über die Gleich-
wertigkeit. Zur Aufklärung der Sach- und Rechtsla-
ge kann eine Stellungnahme der Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen eingeholt werden. 
Abweichende Anrechnungsbestimmungen auf Grund 
von Vereinbarungen mit ausländischen Universitä-
ten bleiben unberührt. 
 
(2) Qualifikationen, die in Fachweiterbildungen er-
worben wurden, können im Rahmen eines quali-
tätsgesicherten pauschalen Anrechnungsverfahrens 
angerechnet werden, sofern eine Gleichwertigkeit 
der Leistungen nach Inhalt und Niveau mit dem Teil 
des Studiums festgestellt wird, der angerechnet 
werden soll. Dabei ist kein schematischer Ver-
gleich, sondern eine Gesamtbetrachtung vorzuneh-
men. Die Praxiserfahrung kann einbezogen wer-
den. Über die pauschale Anrechnung von Studien- 
und Prüfungsleistungen entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. 
 
(3) Qualifikationen, die in Fachweiterbildungen 
erworben wurden, können auch aufgrund eines 
individuellen qualitätsgesicherten Äquivalenzprüf-
verfahrens angerechnet werden. Voraussetzung für 
die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen ist eine Übereinstimmung der Leistungen hin-
sichtlich Inhalt, Umfang und Niveau. Angerechnet 
werden ausschließlich Themengebiete, in denen 
eine Lernerfolgskontrolle stattfand. Über die indivi-
duelle Anrechnung entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. Als qualitativ-inhaltliche Kriterien für den 
Ersatz von Studienleistungen durch außerhalb des 
Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fä-
higkeiten gelten die in den Modulbeschreibungen 
des Studiengangs festgelegten Lernergebnisse. Die 
Praxiserfahrung kann einbezogen werden. 
 
(4) Praktische Qualifikationen (prior learning and 
experience), insbesondere auf gehobener Manage-
mentebene können angerechnet werden, wenn das 
Vorliegen der mit dem anzurechnenden Modul an-
gestrebten Kompetenzen durch eine Prüfung ge-
mäß § 11 Abs. 5 nachgewiesen wird.  
 
(5) Die Anrechnung von Prüfungsleistungen ge-
mäß Absatz 1 bis 4 ist höchstens bis zu einem Um-
fang von 120 Kreditpunkten möglich. Davon dürfen 
maximal 90 Kreditpunkte aus den in den Absätzen 
2 bis 4 genannten Bereichen stammen. Maximal 40 
Kreditpunkte können aus dem in dem Absatz 4 
genannten Bereich stammen. Die Bachelorarbeit ist 
von der Anrechnung ausgenommen.  
 

 (6) Für angerechnete Prüfungsleistungen werden 
die Noten und Kreditpunkte übernommen. Bei ab-
weichendem Umfang oder abweichender Notenska-
la entscheidet der Prüfungsausschuss über die Um-
rechnung. Bei unvergleichbaren Notensystemen fin-
det keine Benotung statt. Höchstens fünf Module 
dürfen unbenotet bleiben. Angerechnete Prüfungs-
leistungen werden im Zeugnis gekennzeichnet. 
 
(7) Prüfungsleistungen, die innerhalb von höchs-
tens vier Semestern unmittelbar vor Aufnahme ei-
nes regulären Studiums im Rahmen einer Belegung 
von Einzelmodulen des Studienganges Business 
Administration an der Carl von Ossietzky Universi-
tät Oldenburg als Gasthörende erbracht wurden, 
werden zusätzlich ohne Einschränkung angerech-
net. 
 
(8) Module oder Teile eines Moduls können in für 
den Studiengang einschlägigen Themengebieten 
auch in von der Universität anerkannten Einrichtun-
gen absolviert werden. 
 
 

§ 9  
Zulassung zu Modulen und Modulprüfungen 

 
(1) Ein Studienmodul kann von den im Bachelor-
Studiengang Immatrikulierten belegt werden, so-
lange nicht ein anderes belegtes Pflichtmodul unter 
Berücksichtigung aller Wiederholungsmöglichkeiten 
nach § 15 endgültig nicht bestanden ist und damit 
die Bachelorprüfung nach § 15 Abs. 1 nicht bestan-
den ist. Wer ein Studienmodul belegt, ist auch zu 
allen auf dieses Studienmodul bezogenen Prü-
fungsleistungen zugelassen, sofern die regelmäßi-
ge Anwesenheit an den Präsenzveranstaltungen 
und die regelmäßigen Beteiligung in den modulbe-
zogenen Online-Diskussionsforen vorliegt. 
 
(2) Die Prüfungstermine werden vor Semesterbe-
ginn bekannt gegeben. Ein Prüfungsrücktritt ist nur 
aus triftigen Gründen möglich. Der Rücktritt ist beim 
Prüfungsamt unter Angabe der Gründe spätestens 
zwei Wochen vor dem Prüfungstermin bei dem/der 
Modulverantwortlichen schriftlich zu beantragen.  
 
(3) In jedem Modul finden studienbegleitende Prü-
fungen statt.  
 
(4) Ein Modul kann ein anderes Modul als Vorleis-
tung vorschreiben. Bei den Präsenzveranstaltungen 
besteht Anwesenheitspflicht.  
 
 

§ 10 
Formen und Inhalte der Module 

 
(1) Die Studieninhalte werden durch Studienmo-
dule einheitlicher Größe vermittelt. Jedes Studien-
modul umfasst in der Regel Leistungen im Umfang 
von acht Kreditpunkten nach dem ECTS (European 
Credit Transfer and Accumulation System). Diese 
Kreditpunkte beziehen sich auf die Zeiten, die zum 
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Besuch der Präsenz- und Online-Veranstaltungen, 
zur Vor- und Nachbereitung im Selbststudium, zur 
Projektarbeit sowie zur Vorbereitung und Erbrin-
gung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
notwendig sind. Entsprechend der Inhalte und der 
Gewichtung eines Moduls kann von der Standard-
größe abgewichen werden. 
 
(2) Kreditpunkte werden auf der Grundlage von 
bestandenen Modulprüfungen vergeben. Sie geben 
den durchschnittlichen zeitlichen Arbeitsaufwand 
(workload) für die Leistungen wieder, der zum Be-
stehen der Modulprüfungen notwendig ist. Ein Kre-
ditpunkt entspricht etwa 30 Stunden Arbeitszeit. 
 
(3) Im Wahlpflichtbereich können darüber hinaus 
maximal acht Kreditpunkte über Professionalisie-
rungsmodule und acht Kreditpunkte über Imple-
mentationsprojekte erworben werden. Ein Professi-
onalisierungsmodul besteht in der Regel aus vier 
Professionalisierungseinheiten. Eine Professionali-
sierungseinheit umfasst in der Regel zwei Kredit-
punkte. Ein Implementationsprojekt umfasst vier 
Kreditpunkte. Ein Wahlpflichtmodul kann durch zwei 
erfolgreich abgelegte Projektimplementationen oder 
durch eine erfolgreich abgelegte Projektimplemen-
tation und vier im Rahmen von Professionalisie-
rungsmodulen erworbene Kreditpunkte ersetzt wer-
den.  
 
(4) Das Akademische Prüfungsamt führt für jede 
Studierende oder jeden Studierenden ein Kredit-
punktekonto. Im Rahmen der organisatorischen und 
datenschutzrechtlichen Möglichkeiten wird den Stu-
dierenden Einblick in den Stand ihres Kontos ge-
währt. 
 
(3) Mit der Ankündigung des Lehrangebots wer-
den für jedes Modul Modulbeschreibungen bekannt 
gegeben. In den Modulbeschreibungen werden die 
oder der Modulverantwortliche bzw. die Modulver-
antwortlichen und die Prüfenden und Beisitzenden 
genannt sowie die formalen und inhaltlichen Festle-
gungen für die Module und Prüfungen getroffen. 
Die Modulverantwortlichen sind für die inhaltliche 
und organisatorische Koordination der Lehrveran-
staltungen innerhalb eines Moduls und für die Fest-
legung gemäß Satz 2 zuständig.  
 
(4) Bei Bedarf kann nach Beschluss des Fakul-
tätsrats der Fakultät II das Modulangebot (lt. Anlage) 
modifiziert werden. 
 
 

§ 11  
Arten der Modulprüfungen 

 
(1) Alle Prüfungsleistungen bis auf die Bachelo-
rarbeit (§ 22) werden begleitend zu den Pflicht- und 
Wahlpflichtmodulen des Studiums erbracht. 
 
(2) In jedem belegten Studienmodul sind folgende 
studienbegleitende Prüfungsleistungen zu erbringen: 
 

- Klausur oder Online-Klausur (Abs. 3) und 
 
- eine projektbezogene Prüfungsleistung 

(Abs. 4). 
 
Entsprechend den Inhalten eines Moduls sind in 
Einzelfällen Abweichungen möglich. 
 
(3) In einer Klausur oder Online-Klausur soll die 
oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er 
in begrenzter Zeit, mit begrenzten Hilfsmitteln und 
unter Aufsicht mit den geläufigen Methoden des 
Fachs ein Problem erkennen und Wege zu einer 
praxisnahen Lösung finden kann. Die Bearbei-
tungszeit beträgt in der Regel 60 Minuten. 
Die Klausur wird in der Regel während der ersten 
Präsenzphase eines Studienmoduls oder als Onli-
ne-Klausur durchgeführt. Wird in einem Studienmo-
dul für die Klausur die Form der Online-Klausur 
gewählt, so muss die oder der Studierende mit sei-
ner Unterschrift eindeutig bestätigen, dass sie oder 
er die Aufgaben in dem vom Modulverantwortlichen 
festgelegten Modus (in Bezug auf zugelassene 
Hilfsmittel) selbständig bearbeitet hat.  
 
(4) In der projektbezogenen Prüfungsleistung sol-
len die Studierenden einer Arbeitsgruppe zeigen, 
dass sie in der Lage sind, auf wissenschaftlicher 
Basis Lösungen für die Praxis zu entwickeln und 
die Ergebnisse darzustellen. Eine Arbeitsgruppe 
sollte in der Regel nicht mehr als vier Personen 
umfassen. Die als Prüfungsleistung der oder des 
einzelnen Studierenden zu bewertenden Beiträge 
müssen dabei als individuelle Leistung Prüfungs-
leistung z. B. auf Grund der Angabe von Abschnit-
ten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien 
deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 
Mögliche Arten von Prüfungsleistungen sind: 
 

a) Projektpräsentation des gesamten Projek-
tes in der Präsenzphase (Abs. 6) oder  

 
b) Kurzpräsentation eines Teilgebietes des 

Projekts inklusive schriftlicher Ausarbeitung 
(Abs. 7) oder 

 
c) Webbasierte Projektpräsentation (Abs. 8) 

oder  
 
d) Projektdokumentation des gesamten Pro-

jekts in Form einer Projektdokumentation 
(s. Abs. 9) oder 

 
e) eine Hausarbeit (s. Abs. 10). 
 

Im Laufe des Studiums müssen mindestens eine 
Prüfungsleistung aus a) oder b) und c) oder d) er-
bracht werden. Mindestens zwei Prüfungsleistun-
gen müssen im Bereich e) erbracht werden. 
 
(5) In begründeten Einzelfällen sind auch weitere 
Prüfungsarten wie z. B. mündliche Prüfung, Refe-
rat, Internetprojekte, Lernassessments möglich. 
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(6) Eine Projektpräsentation des gesamten Projek-
tes dauert 30 Minuten und umfasst in der Regel die 
Inhalte aller Teilgebiete einer Projektarbeit. 
 
(7) Eine Kurzpräsentation dauert 15 Minuten, die 
dazugehörige Ausarbeitung umfasst 8 bis 10 Sei-
ten. 
 
(8) Eine webbasierte Projektpräsentation umfasst 
die Darstellung und Diskussion der Projektergeb-
nisse in einer dem Medium entsprechenden Form. 
 
(9) Die Projektdokumentation (12 bis 15 Seiten) 
umfasst:  
 

- eine inhaltliche Darstellung des Themenge-
bietes der Projektarbeit in Form eines wis-
senschaftlichen Berichts sowie 

 
- eine kurze Darstellung des Projektverlaufs 

ggf. anhand von Dokumenten aus der Pha-
se der Projektbearbeitung (Meilensteinpla-
nung, Arbeitsteilung usw.). 

 
(10) Eine Hausarbeit ist eine selbständige und ver-
tiefte schriftliche wissenschaftliche Bearbeitung der 
Fragestellung der Projektarbeit oder eines Teilge-
bietes des Moduls. Sie umfasst in der Regel 12 bis 
15 Seiten. 
 
(11) Macht die oder der Studierende glaubhaft, 
dass sie oder er wegen einer länger andauernden 
Krankheit oder ständiger körperlicher Beschwerden 
bzw. einer Behinderung, aufgrund der Schutzbe-
stimmungen des Mutterschutzes oder wegen der 
Betreuung eines eigenen Kindes nicht in der Lage 
ist, Modulprüfungen ganz oder teilweise in der vor-
geschriebenen Form abzulegen, soll ihr oder ihm 
durch den Prüfungsausschuss ermöglicht werden, 
gleichwertige Modulprüfungen in anderer Form ab-
zulegen. 
 
(12) Bei der Abgabe der schriftlichen Prüfungsleis-
tungen hat die oder der Studierende schriftlich zu 
versichern, dass sie oder er die Arbeit selbständig 
verfasst bzw. gestaltet und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und 
die allgemeinen Prinzipen wissenschaftlicher Arbeit 
und Veröffentlichungen, wie sie in den Leitlinien 
guter wissenschaftlicher Praxis der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg festgelegt sind, be-
folgt hat. 
 
 

§ 12  
Projektimplementation 

 
(1) Voraussetzung für die Durchführung einer 
Projektimplementation ist die Note „gut“ in dem 
Studienmodul, auf deren Projektarbeit die Projek-
timplementation aufbaut. Die Projektimplementation 
selbst ist unbenotet. 
 
(2) Eine Projektimplementation umfasst: 

- Vorstellung und Diskussion des Projektes 
bei den von der Durchführung betroffenen 
inner- oder außerbetrieblichen Entschei-
dungsträgern und deren positives Votum für 
die Umsetzung, 

 
- Umsetzung des Projektes in mindestens ei-

nem Teilbereich des Betriebes sowie 
 
- Evaluation nach Abschluss der Projektum-

setzung (Soll-Ist-Vergleich). 
 
(2) Die erfolgreiche Projektimplementation wird im 
Rahmen einer mündlichen Prüfung sowie anhand 
von betrieblichen Belegen (Sitzungsprotokolle, in-
nerbetriebliche Weisungen, Bescheide außerbe-
trieblicher Entscheidungsträger, Evaluationsunter-
lagen u. ä.) von dem für das entsprechende Modul 
zuständigen Prüfungsberechtigten festgestellt. Die 
mündliche Prüfung dauert in der Regel 30 Minuten 
und findet nach Möglichkeit vor Ort im Unterneh-
men statt. 
 
 

§ 13  
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung  

der Fachnote in den Studienmodulen 
 
(1) Jede Modulprüfung bzw. jede Modulteilprüfung 
und die Bachelorarbeit werden bewertet und gemäß 
Abs. 2 benotet. Eine Modulprüfung ist bestanden, 
wenn mindestens die Note „ausreichend“ erreicht 
wurde. Wenn eine Prüfung nicht benotet wird, muss 
sie mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet 
werden. Wird die Prüfungsteilleistung von zwei 
Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, wenn beide 
die Leistung mit mindestens „ausreichend“ bewer-
ten. Es wird das arithmetische Mittel aus beiden 
Bewertungen gebildet. 
Die Bewertung ist innerhalb von fünf Wochen von 
den Prüferinnen und Prüfern vorzunehmen und an 
das zuständige Prüfungsamt weiterzuleiten. Die 
Bewertung der Prüfungsleistung ist unter Hinweis 
auf die tragenden Erwägungen der Bewertungsent-
scheidung zu begründen. 
 
(2) Für die Benotung ist die folgende Notenskala 
zu verwenden: 
 
1 = sehr gut eine hervorragende Leistung, 
2 = gut eine erheblich über den durchschnittli-

chen Anforderungen liegende Leistung, 
3 = befriedigend eine Leistung, die in jeder Hin-

sicht durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5 = nicht bestanden eine Leistung, die wegen er-
heblicher Mängel den Anforderungen nicht 
mehr genügt. 
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Die Noten können zur differenzierten Bewertung um 
0,3 erhöht oder erniedrigt werden; die Noten 0,7; 
4,3; 4,7 sowie 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
(3) Die Bewertung der (Online-)Klausur geht zu 
1/5, die Bewertung der projektbezogenen Prüfungs-
leistung geht zu 4/5 in die Fachnote des jeweiligen 
Studienmoduls ein. Die entsprechend dieser Ge-
wichtung errechnete Note eines Studienmoduls 
lautet: 
 
bei einem Durchschnitt bis 
1,50 

sehr gut, 

bei einem Durchschnitt über 
1,50 bis 2,50 

gut, 

bei einem Durchschnitt über 
2,50 bis 3,50 

befriedigend, 

bei einem Durchschnitt über 
3,50 bis 4,00 

ausreichend, 

bei einem Durchschnitt über 
4,00 

nicht ausreichend 

 
Bei der Bildung der Note nach Satz 1 werden nur 
die ersten beiden Dezimalstellen hinter dem Kom-
ma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 
ohne Rundung gestrichen.  
 
(4) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errech-
net sich als durch die Kreditpunkte gewichtetes 
arithmetisches Mittel der Modulnoten und der Ba-
chelorarbeit. Absatz 3 gilt entsprechend. § 24 Abs. 
2 ist bei der Ermittlung der Gesamtnote zu berück-
sichtigen. 
 
(5) Die Gesamtnote wird mit dem Prädikat „mit 
Auszeichnung bestanden“ versehen, wenn das 
Gesamtergebnis 1,0 bis 1,19 beträgt und nicht von 
§ 24 Abs. 2 Gebrauch gemacht wurde. 
 
(6) Die Gesamtnote wird durch eine ECTS-Note 
ergänzt, die neben der absoluten eine relative Be-
wertung der Note abbildet. Die ECTS-Note setzt die 
individuelle Leistung eines oder einer Studierenden 
ins Verhältnis zu den Leistungen der anderen Stu-
dierenden dieses Studiengangs. Die erfolgreichen 
Studierenden erhalten die folgenden Noten: 
 

A die besten 10 % 
B die nächsten 25 % 
C die nächsten 30 % 
D die nächsten 25 % 
E die nächsten 10 %. 

 
(7) Als Grundlage zur Ermittlung der ECTS-Note 
dienen die entsprechenden Noten der letzten sechs 
Semester (Kohorte) vor dem Datum des Abschlus-
ses. Eine ECTS-Note wird gebildet, wenn die Ko-
horte mindestens 30 Absolventinnen und Absolven-
ten umfasst. 
 
 

§ 14  
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht be-
standen“ bewertet, wenn die oder der Studierende 
ohne triftige Gründe 
 

1. zu einem Prüfungstermin nicht erscheint, 
 
2. nach Beginn der Prüfung von der Prüfung 

zurücktritt, 
 
3. die Wiederholung einer Prüfungsleistung 

innerhalb der dafür festgelegten Frist nicht 
durchführt. 

 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis 
geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungs-
ausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft nachgewiesen werden; andernfalls gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestan-
den“ bewertet. Eine Exmatrikulation oder eine Beur-
laubung sind keine triftigen Gründe. Bei Krankheit 
ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Werden die 
Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin in der 
Regel im Rahmen der Modullaufzeit anberaumt. Die 
bereits vorliegenden Prüfungsleistungen sind in 
diesem Fall anzurechnen. 
 
(3) Versucht die oder der Studierende, das Ergeb-
nis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beein-
flussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
„nicht bestanden“ bewertet. Wer sich eines Versto-
ßes gegen die Ordnung der Prüfung schuldig ge-
macht hat, kann von der Fortsetzung der betreffen-
den Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in 
diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als 
mit „nicht bestanden“ bewertet. Vor der Entschei-
dung nach den Sätzen 1 und 2 durch den Prü-
fungsausschuss wird der oder dem Studierenden 
Gelegenheit zur Anhörung gegeben. Bis zur Ent-
scheidung des Prüfungsausschusses setzt die oder 
der Studierende die Prüfung fort, es sei denn, dass 
nach der Entscheidung der aufsichtsführenden 
Person ein vorläufiger Ausschluss des oder der 
Studierenden zur ordnungsgemäßen Weiterführung 
der Prüfung unerlässlich ist. In besonders schwer-
wiegenden oder wiederholten Fällen von Täu-
schung kann der Prüfungsausschuss die oder den 
Studierenden von der Fortsetzung des Prüfungsver-
fahrens ausschließen. Die Bachelorprüfung ist dann 
endgültig nicht bestanden. 
 
(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der vom Mo-
dulverantwortlichen festgesetzte Abgabetermin 
ohne triftige Gründe nicht eingehalten, so gilt sie als 
mit „nicht bestanden“ bewertet. Absatz 2 Sätze 1 
bis 4 gelten entsprechend. In Fällen, in denen der 
Abgabetermin aus triftigen Gründen nicht eingehal-
ten werden kann, entscheidet der Prüfungsaus-
schuss unter Beachtung der Grundsätze der Chan-
cengleichheit und des Vorrangs der wissenschaftli-
chen Leistung vor der Einhaltung von Verfahrens-
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vorschriften darüber, ob der Abgabetermin für die 
Prüfungsleistung entsprechend hinausgeschoben 
oder eine neue Aufgabe gestellt wird. 
 
 

§ 15  
Wiederholung von Modulprüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Prüfungsleistungen können 
zweimal wiederholt werden. Der Prüfungsaus-
schuss legt die Prüfungstermine fest. In der letzten 
Wiederholungsprüfung darf für eine schriftliche 
Prüfungsleistung die Note „nicht ausreichend“ nur 
nach mündlicher Ergänzungsprüfung getroffen wer-
den. Wird die Prüfungsteilleistung mit „nicht ausrei-
chend“ bewertet oder gilt sie als mit "nicht ausrei-
chend" bewertet und ist eine Wiederholungsmög-
lichkeit nicht mehr gegeben, so ist die Prüfungsteil-
leistung und damit die Prüfungsleistung eines Stu-
dienmoduls endgültig nicht bestanden. Die Bache-
lorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn ein 
Pflichtmodul oder die Bachelorarbeit unter Aus-
schöpfung aller Wiederholungsmöglichkeiten mit 
„nicht ausreichend“ bewertet wurde. Die Bachelor-
prüfung ist ebenfalls endgültig nicht bestanden, 
wenn insgesamt drei Wahlpflichtmodule unter Aus-
schöpfung aller Wiederholungsmöglichkeiten end-
gültig nicht bestanden wurden. 
 
(2) Erste Wiederholungsprüfungen können noch in 
demselben Semester und sollen spätestens im 
Verlauf des nächsten Semesters abgelegt werden. 
Weitere Wiederholungsmöglichkeiten sollen spätes-
tens im Verlauf des nächsten Studienjahres abge-
legt werden. 
 
(3) Bei Nichtbestehen der ersten Wiederholungs-
prüfung haben die Studierenden das Recht, eine 
fachbezogene Studienberatung in Anspruch zu 
nehmen. 
 
(4) In dem gleichen Studiengang an einer anderen 
Universität oder gleichgestellten Hochschule in der 
Bundesrepublik Deutschland oder im europäischen 
Hochschulraum erfolglos unternommene Versuche, 
eine Prüfungsleistung abzulegen, werden auf die 
Wiederholungsmöglichkeiten nach Absatz 1 ange-
rechnet. Entsprechendes gilt für in dem gleichen 
Modul im Rahmen eines anderen Studiengangs der 
Universität Oldenburg erfolglos unternommenen 
Versuche, eine Prüfungsleistung abzulegen. 
 
 

§ 16  
Zeugnisse und Bescheinigungen 

 
(1) Über die Tatsache des Bestehens eines Stu-
dienmoduls wird eine Bescheinigung ausgestellt. 
Als Datum der Bescheinigung wird der Tag ange-
geben, an dem die letzte studienbegleitende Prü-
fungsleistung des Studienmoduls bestanden wurde. 
 
(2) Über die bestandene Bachelorprüfung ist un-
verzüglich ein Zeugnis auszustellen (Anlage 2). Als 

Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an 
dem die letzte Prüfung bestanden wurde. Dem 
Zeugnis wird ein Diploma Supplement beigefügt. 
Auf Antrag wird ein Zeugnis in englischer Sprache 
(Anlage 2 a) beigefügt.  
 
(3) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestan-
den, so erteilt die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses hierüber einen schriftlichen Be-
scheid. 
 
(4) Beim Verlassen der Universität oder beim 
Wechsel des Studiengangs wird auf Antrag eine 
Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten 
Prüfungsleistungen und deren Bewertungen enthält 
sowie die zugeordneten Kreditpunkte. Im Fall von 
Abs. 3 wird die Bescheinigung ohne Antrag ausge-
stellt; sie weist auch die noch fehlenden Prüfungs-
leistungen aus sowie ferner, dass die Bachelorprü-
fung endgültig nicht bestanden ist. 
 
 

§ 17  
Ungültigkeit der Prüfung 

 
(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird 
diese Tatsache erst nach der Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsaus-
schuss nachträglich die Noten für diejenigen Prü-
fungsleistungen, bei deren Erbringung die oder der 
Studierende getäuscht hat, entsprechend berichti-
gen und die Prüfung ganz oder teilweise für "nicht 
bestanden" erklären. § 14 Abs. 3 gilt entsprechend. 
 
(2) Der oder dem Studierenden ist vor einer Ent-
scheidung Gelegenheit zur Erörterung der Angele-
genheit mit dem Prüfungsausschuss zu geben. 
 
(3) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuzie-
hen und durch ein richtiges Zeugnis oder eine Be-
scheinigung zu ersetzen; gegebenenfalls ist die 
entsprechende Prüfung zu wiederholen. Mit dem 
unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Bachelo-
rurkunde einzuziehen, wenn eine Prüfung der oder 
des Studierenden auf Grund einer Täuschung für 
"nicht bestanden" erklärt wurde. Eine Entscheidung 
nach Abs. 1 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab 
dem Datum der Ausfertigung des Prüfungszeugnis-
ses ausgeschlossen. 
 
 

§ 18  
Einsicht in die Prüfungsakte 

 
Der oder dem Studierenden wird auf Antrag nach 
Abschluss einer Modulprüfung Einsicht in die 
schriftlichen Prüfungsarbeiten, die Bemerkungen 
der Prüfenden und in die Prüfungsprotokolle ge-
währt. Der Antrag ist spätestens innerhalb eines 
Jahres nach Bekanntgabe der Benotung, der Aus-
händigung des Prüfungszeugnisses oder des Be-
scheides über die endgültig nicht bestandene Prü-
fung beim Prüfungsausschuss zu stellen. 
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§ 19  
Widerspruchsverfahren 

 
(1) Ablehnende Bescheide und andere belastende 
Verwaltungsakte, die nach dieser Prüfungsordnung 
getroffen werden, sind nach § 41 Verwaltungsver-
fahrensgesetz bekannt zu geben. Gegen Entschei-
dungen der Bewertung einer Prüfung kann inner-
halb eines Monats nach Zugang des Bescheides 
Widerspruch beim Prüfungsausschuss nach den 
§§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung eingelegt 
werden. 
 
(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 
 
(3) Vor der Entscheidung leitet der Prüfungsaus-
schuss den Widerspruch der oder dem Prüfenden 
zur Überprüfung zu. Ändert die oder der Prüfende 
die Bewertung antragsgemäß, so hilft der Prü-
fungsausschuss dem Widerspruch ab. Andernfalls 
überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung 
aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfen-
den insbesondere darauf, ob 
 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß 
durchgeführt worden ist, 

 
2. bei der Bewertung von einem falschen 

Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
 
3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze 

nicht beachtet worden sind, 
 
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argu-

menten folgerichtig begründete Lösung als 
falsch bewertet worden ist, oder ob  

 
5. sich die oder der Prüfende von sachfrem-

den Erwägungen hat leiten lassen. 
 
Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch 
gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende rich-
tet. 
 
(4) Über den Widerspruch soll innerhalb eines 
Monats entschieden werden. Hilft der Prüfungsaus-
schuss dem Widerspruch nicht ab oder liegen Vor-
aussetzungen für eine Neubewertung oder Wieder-
holung der Prüfungsleistungen nicht vor, entschei-
det der Fakultätsrat der Fakultät für Informatik, 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften über den 
Widerspruch. Das Widerspruchsverfahren darf nicht 
zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 
 
 

§ 20  
Umfang der Bachelorprüfung 

 
Die Bachelorprüfung besteht aus den Modulprüfun-
gen in den gewählten Modulen sowie dem Bachelo-
rarbeits-Modul. 
 
 

§ 21  
Zulassung zur Bachelorarbeit 

 
(1) Die Bachelorarbeit wird innerhalb des Bachelo-
rarbeitsmoduls bearbeitet. Das Bachelorarbeits-
Modul umfasst zudem ein Forschungskolloquium in 
Form eines Online-Worshops gemäß § 22 Abs. 4. 
Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelorarbeit 
ist der Nachweis, dass mindestens 120 Kreditpunk-
ten erworben sind. 
 
(2) Dem Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit 
sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 

a) ein Vorschlag für das Thema der Arbeit, 
 
b) ein Vorschlag für die beiden Prüferinnen 

und Prüfer, 
 
c) eine Erklärung darüber, ob eine Bache-

lorprüfung oder Teile einer solchen Prüfung 
oder einer anderen Prüfung an einer Uni-
versität oder gleichgestellten Hochschule in 
der Bundesrepublik Deutschland oder in 
dem europäischen Hochschulraum endgül-
tig nicht bestanden wurden oder ob sich die 
oder der Studierende in einem laufenden 
Prüfungsverfahren befindet. 

 
(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. Die Zulassung wird versagt, wenn  
 

1. die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt 
sind oder 

 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
 
3. die Bachelorprüfung oder eine andere Prü-

fung in dem gleichen Studiengang an einer 
Universität oder gleichgestellten Hochschu-
le in der Bundesrepublik Deutschland oder 
in dem europäischen Hochschulraum be-
reits endgültig nicht bestanden ist. 

 
 

§ 22  
Bachelorarbeit 

 
(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Kandi-
datin bzw. der Kandidat in der Lage ist, eine wirt-
schaftswissenschaftliche Fragestellung mit wissen-
schaftlichen Methoden selbständig zu bearbeiten. 
Die Art der Aufgabe und die Aufgabenstellung müs-
sen mit der Ausgabe des Themas festliegen. Die 
Bachelorarbeit kann als Gruppenarbeit (maximal 
drei Personen) angefertigt werden, wenn der Erst-
gutachter oder die Erstgutachterin dem zustimmen. 
 
(2) Das Thema der Bachelorarbeit kann von jeder 
und jedem Prüfenden nach § 7 dieser Ordnung 
festgelegt werden (Erstgutachterin oder Erstgutach-
ter).  
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(3) Das Thema wird von der Erstgutachterin oder 
dem Erstgutachter nach Anhörung der oder des 
Studierenden festgelegt und dem Prüfungsaus-
schuss mitgeteilt. Die Ausgabe des Themas erfolgt 
über den Vorsitz des Prüfungsausschusses; die 
Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Mit der Aus-
gabe des Themas werden die Erst- und Zweitgut-
achterinnen oder die Erst- und Zweitgutachter be-
stellt. 
Während der Anfertigung der Arbeit wird die oder 
der Studierende von der Erstgutachterin oder dem 
Erstgutachter betreut.  
(4) Die Bachelorarbeit wird durch ein Forschungs-
kolloquium als Online-Workshop begleitet. Dabei 
sind von den Kandidatinnen bzw. Kandidaten fol-
gende Leistungen zu erbringen: 
 

- Einstellen des Exposés und des Vorge-
hensplans für die eigene Bachelorarbeit. 

 
- Lesen von mindestens zwei anderen Expo-

sés mit anschließender Stellungnahme. 
 
- Anpassen des eigenen Exposés auf Grund-

lage der erhaltenen Stellungnahmen. 
 
(5) Die Bachelorarbeit darf einen Arbeitsaufwand 
(workload) von zwölf Kreditpunkten nicht über-
schreiten. Die Zeit von der Ausgabe des Themas 
bis zur Ablieferung der Bachelorarbeit beträgt damit 
maximal sechs Monate. Das Thema kann nur ein-
mal innerhalb der ersten sechs Wochen der Bear-
beitungszeit zurückgegeben werden. Im Einzelfall 
kann der Prüfungsausschuss auf begründeten An-
trag hin die Bearbeitungszeit um sechs Wochen 
verlängern. 
 
(6) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die oder 
der Studierende schriftlich zu versichern, dass sie 
oder er die Arbeit selbstständig verfasst und keine 
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmit-
tel benutzt und die allgemeinen Prinzipen wissen-
schaftlicher Arbeit und Veröffentlichungen, wie sie 
in den Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg festgelegt 
sind, befolgt hat. 
 
(7) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß in zwei ge-
bundenen Exemplaren im zuständigen Prüfungsamt 
abzuliefern. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig 
zu machen.  
 
(8) Die Bachelorarbeit ist innerhalb von sechs 
Wochen nach ihrer Abgabe durch beide Gutachte-
rinnen oder Gutachter zu bewerten. Die Bewertung 
erfolgt gemäß § 13 Abs. 2. Die Bewertung wird 
schriftlich begründet; dabei werden die tragenden 
Erwägungen der Bewertungsentscheidung darge-
legt. Die Begründung wird mit der Prüfungsarbeit zu 
der Prüfungsakte genommen. Die Bachelorarbeit ist 
bestanden, wenn sie von beiden Prüfenden min-
destens mit „ausreichend“ bewertet wurde. Die 
Note der bestandenen Bachelorarbeit wird aus dem 

arithmetischen Mittel der beiden Bewertungen ge-
bildet und gemäß § 13 Abs. 3 gerundet. 
 
 

§ 23  
Wiederholung der Bachelorarbeit 

 
(1) Die Bachelorarbeit kann, wenn sie mit "nicht 
bestanden" bewertet wurde oder als "nicht bestan-
den" gilt, einmal wiederholt werden. Eine zweite 
Wiederholung ist ausgeschlossen. Eine Rückgabe 
des Themas bei der Wiederholung der Bachelorar-
beit ist nur zulässig, wenn von dieser Möglichkeit 
bei der ersten Arbeit kein Gebrauch gemacht wor-
den ist.  
 
(2) Das neue Thema der Bachelorarbeit wird in 
angemessener Frist, in der Regel innerhalb von drei 
Monaten nach Bewertung der ersten Arbeit ausge-
geben. 
 
 

§ 24  
Gesamtergebnis 

 
(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn 180 
Kreditpunkte erworben worden und alle Modulprü-
fungen und die Bachelorarbeit bestanden sind. 
 
(2) Bei der Ermittlung der Gesamtnote können auf 
Antrag der oder des Studierenden Modulprüfungs-
noten im Umfang von maximal 16 Kreditpunkten 
aus den Pflicht- und Wahlpflichtmodulen unberück-
sichtigt bleiben. Die Bachelorarbeit ist davon ausge-
nommen. 
 
(3) Studierende können sich über den Studienum-
fang von 180 Kreditpunkten hinaus in weiteren als 
den vorgeschriebenen Wahlpflichtmodulen einer 
Prüfung unterziehen (Zusatzprüfung). Auf Antrag 
wird das Ergebnis der Zusatzprüfung in das Zeug-
nis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der 
Gesamtnote nicht berücksichtigt. 
 
 

§ 25  
Übergangsvorschriften 

 
Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens im zweiten oder höheren Semester befinden, 
werden nach den bisher geltenden Bestimmungen 
geprüft. Sie können auf Antrag und mit Zustimmung 
des Prüfungsausschusses auch nach den geänder-
ten Bestimmungen geprüft werden. Der Antrag ist 
innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Ordnung beim Akademischen Prüfungsamt zu stel-
len. Studierende, die einen Wechsel zu den geän-
derten Bestimmungen beantragen und das Modul 
„Management“ bereits belegt haben, können sich 
dieses im Pflichtbereich anrechnen lassen und zu-
sätzlich das Modul „strategisches Management“ als 
Wahlpflichtmodul belegen. Studierende, die nach 
der Prüfungsordnung in der Fassung vom 
15.03.2006 mit den Änderungen vom 10.11.2007 
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studieren, können das Modul „strategisches Mana-
gement“ als Wahlpflichtmodul belegen. 
 
 

§ 26  
Inkrafttreten 

 
Die Prüfungsordnung tritt am Tage der nach Ge-
nehmigung durch das Präsidium in Kraft. Sie wird 
am in den Amtlichen Mitteilungen der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg veröffentlicht. 
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Anlage 1 
 
 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
 
- Fakultät für Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften - 
 
 
Bachelorurkunde 
 
 
Frau/Herr .................................................................................................... 
 
Geboren am ............................ in ............................................................... 
 
 
hat den Bachelorstudiengang 
 
Business Administration in mittelständischen Unternehmen 
 
an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg am ................................  
 
mit der Gesamtnote .................................................................................*) 
 
erfolgreich abgeschlossen. 
 
 
Ihr/Ihm wird der Hochschulgrad 
 
Bachelor of Arts (B.A.) 
 
verliehen. 
 
 
 
 
Oldenburg, den ........................................ 
 
 
Siegel 
 
 
 
 
 
 
............................................... ............................................... 
Die Dekanin/Der Dekan Die/Der Vorsitzende des 
 Prüfungsausschusses 
 
 
__________________________ 
*) Notenskala: Mit Auszeichnung bestanden, sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend 
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Anlage 1 a 
 
 
Carl von Ossietzky University of Oldenburg 
 
The School of Computing Science, Business Administration, Economics and Law 
 
 
Certificate 
 
 
With this certificate the University of Oldenburg awards 
 
 
Ms. / Mr. .................................................................................................... 
 
born ............................ in .......................................................................... 
 
 
the degree of Bachelor of Arts (B.A.) 
 
The above named student has fulfilled the examination requirements in the Bachelor of Arts programme “Busi-
ness Administration in Medium Enterprises” with the overall grade ...................………………........ 
 
 
 
 
Oldenburg 
 
Date issued ............................. 
 
 
Official Seal 
 
 
 
 
 
 
................................................ ................................................ 
The Dean Chair Examination Committee 
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Anlage 2 
 
 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
 
- Fakultät für Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften - 
 
 
Zeugnis 
 
 
über den erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiengangs Business Administration in mittelständischen Un-
ternehmen 
 
Frau/Herr .................................................................................................... 
 
geboren am ............................ in ................................................................ 
 
 
hat den Bachelorstudiengang ................................................................................................................................. 
 
an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg am ....................... mit der Gesamtnote ……..….…................ *) 
 
erfolgreich abgeschlossen. 
 
 
Die Bachelorarbeit mit dem Thema ................................................................................................ wurde mit der 
Note ......................................................... *)1 bewertet. 
 
Modul  Note  Kreditpunkte 
...................................... .................... ............................. 
...................................... .................... ............................. 
 
 
 
 
Oldenburg, den ..................................... 
 
 
Siegel 
 
 
 
 
 
 
…………………………....................................... 
Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
 
 
__________________________ 
*) Notenskala: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend und Zwischennoten 
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Anlage 2 a 
 
 
Carl von Ossietzky University of Oldenburg 
 
The School of Computing Science, Business Administration, Economics and Law Certificate and Academic 
Record 
 
 
Ms. / Mr. .................................................................................................... 
 
born ............................ in............................................................................ 
 
has successfully completed the Joint Bachelor Programme Business Administration in Medium Enterprises at 
the 
 
University of Oldenburg with the overall grade ………………………...……. 
 
Subject of Bachelor’s thesis: ........................................................................ 
 
Grade of Bachelor’s thesis: .......................................................................... 
 
Subject of examination  grade  credit points 
………………...........… ……… ...………..… 
………………….......… ……… ………..…… 
………………...........… ……… ………..…… 
 
 
 
 
Oldenburg 
 
Date issued ............................ 
 
 
Official Seal 
 
 
 
 
 
 
................................................ 
Chair Examination Committee 
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Anlage 3 
 

Studienmodul Bereich 
Kredit-
Punkte 

Teilnahmevoraussetzungen 

BWL: Strategisches Management Pflicht 8  
BWL: Marketing Pflicht 8  
BWL: Unternehmens- und Leistungsprozesse Pflicht 8  
BWL: Bilanzierung Pflicht 8  
BWL: Kosten- und Leistungsrechnung Pflicht 8 Erfolgreiche Belegung des Mo-

duls „Bilanzierung“ 
VWL: Makroökonomik Pflicht 8 Erfolgreiche Belegung des Mo-

duls „Mikroökonomik“ 
VWL: Mikroökonomik Pflicht 8  
Recht: Wirtschaftsprivatrecht Pflicht 8  
Recht: Arbeitsrecht Pflicht 8  
Grundlagen der empirischen Forschung und  
statistischen Analyse 

Pflicht 13  

Dienstleistungsmarketing und Servicemanagement Wahlpflicht 8 Der vorherige Besuch des 
Pflichtmoduls „Marketing“ wird 

empfohlen. 
Strategisches und internationales Marketing Wahlpflicht 8 Erfolgreicher Abschluss des 

Pflichtmoduls „Marketing“ oder 
einschlägige Vorkenntnisse. 

Finanzierung Wahlpflicht 8  
Supply Chain Management Wahlpflicht 8 Erfolgreiche Absolvierung des 

Pflichtmoduls „Unternehmens-
prozesse“ 

Controlling Wahlpflicht 8 Kenntnisse der Grundlagen des 
Jahresabschlusses aus dem 
Pflichtmodul „Bilanzierung“ 

Organisation und Veränderungsmanagement Wahlpflicht 8  
Human Resource Management Wahlpflicht 8  
Wirtschaftsenglisch I Wahlpflicht 8 Einstufungstest 
Wirtschaftsenglisch II Wahlpflicht 8 Einstufungstest 
Projektmanagement Wahlpflicht 8  
Informations- und Wissensmanagement Wahlpflicht 8  
Führung und Kommunikation Wahlpflicht 8  
Unternehmensgründung, -führung, -übergabe Wahlpflicht 8  
betriebswirtschaftliche Steuerlehre Wahlpflicht 8 Grundkenntnisse der Bilanzie-

rung und im Wirtschafts-
privatrecht 

Risikomanagement Wahlpflicht 8  
Introduction to International and European Law Wahlpflicht 8  
Gesellschaftsrecht Wahlpflicht 8 Erfolgreiche Belegung des  

Moduls „Wirtschaftsprivatrecht“ 
Professionalisierungsmodul (unbenotet): Wahlpflicht 8  
- Wirkungsvoll präsentieren, überzeugend auftreten  1 Einheit 2  
- Effektiv moderieren  1 Einheit 2  
- Erfolgreich verhandeln  1 Einheit 2  
- Self-Leadership: die Kunst, sich selbst zu führen  1 Einheit 2  
- Wissenschaftliches Arbeiten 1 Einheit 2  
- Zeitmanagement 1 Einheit 2  
- Mitarbeiter konstruktiv führen 1 Einheit 2  
- Gruppensituationen gezielt leiten 1 Einheit 2  
- Karriereplanung 1 Einheit 2  
- Übungen zu ausgewählten Modulen 1 Einheit 2  
Forschungskolloquium Pflicht 3  
 Bachelorarbeit Pflicht 12  
Notwendige Gesamtpunkte zum Bachelor-Abschluss  180  
 
 


